
1. Grundlage der Versicherung

Wird im Rahmen der DTV-Güter 2000 – Fassung 2008
volle Deckung Umzugsgut versichert, finden die nachfol-
genden besonderen Bedingungen Anwendung.

2. Versichertes Umzugsgut

2.1 Umzugsgut sind alle Gegenstände, die nach der allge-
meinen Auffassung als Teile einer Wohnungs- oder Büro -
einrichtung anzusehen sind.

2.2 Nicht versichert sind
2.2.1 Tiere, Pflanzen, Schmucksachen und Edelsteine, Perlen,

Geld, ungemünzte Edelmetalle, Wertpapiere und Ur kun -
den, 

2.2.2 Lebens- und Genussmittel.

3. Obliegenheiten

3.1 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dafür zu sorgen,
dass

3.1.1 der Umzug von einem Möbelspediteur durchgeführt wird
und die Verpackung durch erfahrene Packer des Möbel -
spediteurs erfolgt;

3.1.2 bei Landtransporten Spezialmöbelwagen benutzt werden,
sofern nicht durch besondere Vereinbarungen auch Be -
förderungen mit anderen Transportmitteln zugelassen
sind;

3.1.3 bei Seetransporten das Umzugsgut in Kisten, Liftvans
oder geschlossenen und unbeschädigten Containern be -
anspruchungsgerecht verpackt und gestaut und Kisten
und Liftvans unter Deck verladen werden.

3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser oder sonst
vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vorsätzlich oder
grob fahrlässig, ist der Versicherer von der Leistung frei,
es sei denn, die Verletzung war nicht ursächlich für den
Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leis -
tungspflicht.

4. Nicht ersatzpflichtige Schäden

Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden verur-
sacht durch Leimlösungen, Verkratzen, Verschrammen,
Druckstellen, Rissig- und Blindwerden von Politur, Farb-,
Lack-, und Emaille-Absplitterungen, Rost, Oxydation, Fa -
denbruch bei Röhren und Beleuchtungskörpern, Nicht -
funk tionieren von Uhren, Radio-, Fernseh- und sonstigen
Apparaten, Geräten, Instrumenten und dgl., es sei denn,
dass diese Schäden als unmittelbare Folge eines versi-
cherten Ereignisses durch den Versicherungsnehmer
nach gewiesen werden.

5. Dauer der Versicherung

5.1 Die Versicherung beginnt mit der Übernahme des Um -
zugs guts durch den Möbelspediteur, insbesondere mit
dem Abmontieren, Auseinandernehmen und Einpacken
des Umzugsguts und

5.2 endet, sobald das Auspacken, Zusammensetzen, An -
bringen und Aufstellen des Umzugsguts durch den Mö -
bel spediteur beendet ist.

5.3 Mitversichert sind nur transportbedingte Zwischen lage -
rungen und zwar bis zu der im Versicherungsvertrag ver-
einbarten Dauer.

6. Versicherungswert

6.1 Soweit nichts anderes vereinbart, ist Versicherungswert
der Zeitwert. Zeitwert ist der Neuwert mit einem ange-
messenen Abzug für Alter und Nutzung. Ein persönlicher
Liebhaberwert ist nicht versicherbar.

6.2 Für Kunstgegenstände wie Gemälde, Skulpturen und dgl.,
echte Teppiche und Pelze, Silbersachen, antikes Por zel -
lan und sonstige hochwertige Gegenstände gilt als Versi -
che rungswert die gesondert vereinbarte Versicherungs -
summe.

7. Ersatzleistung

Der Versicherer ersetzt
7.1 im Falle des Verlustes den Versicherungswert des betref-

fenden Teiles des versicherten Umzugsgutes;
7.2 bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur kos -

ten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles zuzüglich einer
etwa verbleibenden Wertminderung, höchstens jedoch
den Versicherungswert. Restwerte werden angerechnet.

7.3 Nicht ersetzt werden Kosten zur Wiederbeschaffung ver-
lorener oder beschädigter Daten auf Datenträgern.
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